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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER ÜBERGANGSVERSORGUNG VON  
LETZTVERBRAUCHERN IN MITTELDRUCK GEMÄß § 38A ENWG  

 

1. Inhalt der Übergangsversorgung / Verweige-

rungsrecht des Übergangsversorgers 

 Der Übergangsversorger als zuständiger Grundver-

sorger übernimmt auf Grundlage einer gesonderten Vereinba-

rung mit dem Netzbetreiber EGT Energie GmbH in dem Netzge-

biet des Netzbetreibers die Aufgabe der Übergangsversorgung 

(vgl. § 38a EnWG). Die Übergangsversorgung dient der über-

gangsweisen Belieferung von Letztverbrauchern, die in Mittel-

druck Energie beziehen, ohne dass die Energie dem Bilanzkreis 

eines Lieferanten zugeordnet werden kann. Mit der Über-

gangsversorgung soll eine Versorgungsunterbrechung verhin-

dert werden. 

 Der Übergangsversorger ist verpflichtet, Kunden 

i. S. v. Ziffer 1.1 übergangsweise zu beliefern. Der Über-

gangsversorger wird dem Kunden den Beginn der Über-

gangsversorgung mitteilen und eine Zusammenstellung der we-

sentlichen Bedingungen der Übergangsversorgung zur Verfü-

gung stellen (Begrüßungsschreiben). 

 Die Pflicht nach Ziffer 1.2 besteht nicht, wenn dem 

Übergangsversorger die Belieferung eines Kunden aus wirt-

schaftlichen Gründen, die insbesondere in der Zahlungsfähigkeit 

des Kunden liegen können, unzumutbar ist.  

2. Durchführung der Lieferung 

 Der Übergangsversorger verpflichtet sich, dem Kun-

den dessen gesamten Bedarf an Energie an die ihm vom Netz-

betreiber mitgeteilte und bilanziell zugeordnete Entnahmestelle 

zu liefern (offener Liefervertrag). Entnahmestelle ist die Eigen-

tumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert 

und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer energiewirt-

schaftlich identifiziert wird.  

 Der Kunde verpflichtet sich, seinen gesamten Bedarf 

an Energie an der Marktlokation gemäß Ziffer 2.1 abzunehmen 

(Gesamtabnahmeverpflichtung) und ein Entgelt nach Maßgabe 

der Anlage Allgemeine Preise zu zahlen. 

 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbe-

treiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil die-

ses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wett-

bewerblichen Messstellenbetreiber schließt.  

 Die Regelung der Netznutzung bis zu der Entnahme-

stelle obliegt grundsätzlich dem Übergangsversorger, es sei 

denn, zwischen Kunde und Netzbetreiber bestand zum Zeit-

punkt des Beginns der Übergangsversorgung bereits ein Netz-

nutzungsvertrag. In diesem Fall erfolgt die Belieferung weiter-

hin ohne Netznutzung, der Kunde ist dann verpflichtet, dem 

Übergangsversorger Daten, die dieser für die Abrechnung, 

Prognose bzw. Bilanzierung benötigt auf Verlangen unverzüglich 

zur Verfügung zu stellen. 

 Die Regelung des Netzanschlusses und der Anschluss-

nutzung für die Entnahmestelle gemäß Ziffer 2.1 ist nicht Ge-

genstand des Vertrags. 

3. Ermittlung des tatsächlichen Lieferumfangs / 

Messung 

 Der tatsächliche Lieferumfang (Arbeit und Leistung) 

wird auf der Grundlage der Messwerte ermittelt, die der Netz-

betreiber oder Messstellenbetreiber dem Übergangsversorger 

für die jeweilige Marktlokation zur Verfügung stellt.  

 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess-

einrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatz-

wertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. 

Sofern eine Zählerfernauslesung erfolgt bzw. vom Messstellen-

betreiber oder Übergangsversorger gefordert wird, verpflichtet 

sich der Kunde, auf eigene Kosten sowohl die Voraussetzungen 

für die Installation der erforderlichen Einrichtungen zu schaffen 

als auch einen Telekommunikationsanschluss zur Verfügung zu 

stellen und eine gegebenenfalls notwendige Zustimmung des 

Messstellenbetreibers einzuholen. 

4. Mitwirkungspflicht des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Angaben in dem Begrüßungs-

schreiben unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und den Über-

gangsversorger auf Fehler bzw. Ungenauigkeiten hinzuweisen. 

5. Informationspflichten  

 Für Prognosezwecke stellt der Kunde dem Über-

gangsversorger Daten nach den Ziffern 5.2 und 5.3 zur Verfü-

gung, deren Richtigkeit der Kunde versichert. 

 Unverzüglich mit Beginn der Übergangsversorgung, 

spätestens jedoch zwei Werktage nach Erhalt des Begrüßungs-

schreibens stellt der Kunde dem Übergangsversorger die folgen-

den Daten zur Verfügung:  

 Informationen über den Zeitpunkt einer möglichen 

Anschlussbelieferung nach Ende der oder als Ersatz zur Über-

gangsversorgung bzw. den Stand diesbezüglicher Vertragsver-

handlungen.  

 Informationen über die Eröffnung eines Zwangsvoll-

streckungsverfahrens gegen das gesamte Vermögen oder eines 

wesentlichen Teils des Vermögens des Kunden.  

 Informationen über Fahrplanlieferungen, die der 

Kunde während der Dauer der Übergangsversorgung nach Zif-

fer 10 planmäßig von einem dritten Lieferanten bezieht.  

 Informationen über den Einsatz der an den Kunden 

gelieferten Mengen in einer dem europäischen Emissionshandel 

für Anlagen, Luft- und Seeverkehr (EU-ETS 1) gemäß TEHG un-

terliegenden Anlage. 
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 Die Information, dass der Kunde ausschließt, die ge-

lieferten Brennstoffe in Heizungsanlagen oder Warmwasserver-

sorgungsanlagen in Gebäuden zu nutzen. 

 Während der Übergangsversorgung stellt der Kunde 

dem Übergangsversorger zum Zweck der Spezifizierung der 

Prognose folgende Daten mit den jeweils benannten Vorlauffris-

ten zur Verfügung: 

5.3.1. Unverzüglich Informationen über den voraussichtli-

chen Zeitpunkt einer möglichen Anschlussbelieferung nach oder 

als Ersatz der Übergangsversorgung.  

 Mit einer Vorlauffrist von zwei Werktagen regionale 

und betriebliche Besonderheiten (z. B. Sonderschichten, Be-

triebsferien, (Teil-)Produktionseinstellungen, regionale Feier-

tage, lokale Ereignisse etc.), sofern diese Auswirkungen auf den 

Bedarf des Kunden haben können. 

 Mit einer Vorlauffrist von zwei Werktagen geplante 

Änderungen in seinem Abnahme- und Laststeuerungsverhalten 

sowie sonstige bevorstehende wesentliche Änderungen seines 

Bedarfs einschließlich seiner Abnahmestruktur. Dies gilt insbe-

sondere für den Wegfall von belieferten Marktlokationen oder 

bei planmäßigen Revisionen der Eigenerzeugungsanlagen. Ein 

Ausfall von Eigenerzeugungsanlagen ist dem Übergangsversor-

ger unverzüglich mitzuteilen. 

6. Vorauszahlung 

 Der Kunde leistet eine monatliche Vorauszahlung in 

angemessener Höhe. Die monatliche Vorauszahlung wird am 

ersten Werktag des Liefermonats fällig. Der Übergangsversor-

ger teilt dem Kunden die Höhe der Vorauszahlung spätestens 

drei Werktage vor Fälligkeit mit. 

 Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden wird vom 

Übergangsversorger für jeden Vorauszahlungszeitraum nach 

billigem Ermessen festgelegt, sie orientiert sich an dem voraus-

sichtlich vom Kunden für den Lieferzeitraum zu zahlenden Ent-

gelt. Dabei berücksichtigt der Übergangsversorger den voraus-

sichtlichen Verbrauch des Kunden im jeweiligen Vorauszah-

lungszeitraum, und das voraussichtlich zu zahlende Entgelt. 

Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich ge-

ringer ist, ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

 Die Vorauszahlung wird mit der Abrechnung für den 

Zeitraum, für den die Vorauszahlung erhoben wurde, verrech-

net. Der Übergangsversorger wird dem Kunden Nachforderun-

gen in Rechnung stellen und etwaige Überschüsse auskehren.  

7. Rechnungsstellung 

 Der Übergangsversorger rechnet monatlich bis zum 

dritten Werktag der auf einen Liefermonat folgenden Kalender-

woche die Entgelte nach diesem Vertrag für die in dem Liefer-

monat gelieferte Energie ab.  

 Soweit dem Übergangsversorger die erforderlichen 

Daten nicht so rechtzeitig vorliegen, dass er eine Abrechnung 

nach Ziffer 7.1 sicherstellen kann, stellt der Übergangsversor-

ger dem Kunden eine Rechnung auf der Grundlage vorläufiger 

Werte. Soweit Ist-Werte nicht vorliegen, ist der Übergangsver-

sorger berechtigt, der Rechnung Schätzwerte, insbesondere un-

ter Berücksichtigung einer rechnerischen Abgrenzung, zu-

grunde zu legen. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-

brauch von der nach Satz 1 erstellten Schätzung erheblich ab-

weicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Mit Vorliegen 

der Messdaten wird der Übergangsversorger die tatsächlich ge-

lieferte Energie unter Anrechnung der vorläufigen Rechnungs-

beträge unverzüglich abrechnen. Ergibt sich eine Abweichung 

der geleisteten vorläufigen Rechnungsbeträge von der tatsäch-

lich gelieferten Energie, so wird der zu viel oder zu wenig be-

rechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet. 

 Erhält der Übergangsversorger nach der Rechnungs-

tellung für die Dauer der übergangsweisen Belieferung des Kun-

den vom Messstellenbetreiber bzw. Netzbetreiber nachträglich 

korrigierte, für die Ermittlung des tatsächlichen Lieferumfangs 

nach Ziffer 3.1 maßgebliche Messwerte, erfolgt eine entspre-

chende Korrektur der Rechnungstellung durch den Über-

gangsversorger gegenüber dem Kunden. 

8. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungs-

verweigerung / Aufrechnung 

 Sämtliche Rechnungsbeträge, Abschläge und Voraus-

zahlungen werden zu dem vom Übergangsversorger angegebe-

nen Zeitpunkt, fällig und sind ohne Skontoabzug im Wege des 

Lastschriftverfahrens oder mittels Überweisung zu zahlen. Maß-

geblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Wertstellung 

auf dem Konto des Übergangsversorgers. 

 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der 

Übergangsversorger angemessene Maßnahmen zur Durchset-

zung seiner Forderung ergreifen; fordert der Übergangsversor-

ger erneut zur Zahlung auf oder lässt der Übergangsversorger 

den Betrag durch einen Beauftragten einziehen, stellt der Über-

gangsversorger dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten 

in Rechnung. 

 Einwände wegen offensichtlicher Fehler einer Rech-

nung können nur binnen 30 Tagen nach Zugang der Rechnung 

schriftlich geltend gemacht werden. Einwände gegen Rechnun-

gen, die der Kunde ohne sein Verschulden nicht früher erkennen 

konnte, sind innerhalb von 30 Tagen nach seiner Kenntnis, spä-

testens jedoch binnen eines Jahres, beginnend mit dem Schluss 

des Jahres, in dem die Rechnung zugegangen ist, schriftlich gel-

tend zu machen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist die 

rechtzeitige Absendung der Einwendung. Das Unterlassen 

rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 

 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zah-

lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der 

in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 

Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Ver-

brauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde 

eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange 

durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der 

Messeinrichtung festgestellt ist oder sofern aus Sicht eines ver-

ständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtli-
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chen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, ver-

wechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Re-

chenfehlern oder bei weit außerhalb der Plausibilität liegenden 

Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachprüfung der Messein-

richtung deren ordnungsgemäße Funktion bestätigt hat. 

 Gegen Forderungen des Übergangsversorgers kann 

nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-

ansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Forderun-

gen des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichter-

füllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleistungspflich-

ten. 

 Der Kunde informiert den Übergangsversorger vorab 

in Textform, sofern Dritte für ihn leisten. Der Übergangsversor-

ger ist berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen. 

9. Haftung / Verjährung 

 Der Übergangsversorger haftet bei schuldhafter ver-

traglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Liefer-

pflicht) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe der fol-

genden Ziffern. 

 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 

bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit 

es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 

des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 

geltend zu machen. 

 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der 

Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 

schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der 

Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbei-

geführt wurde; dies gilt nicht bei 

 Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 

 der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-

gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung die Parteien regelmäßig vertrauen 

dürfen (sog. Kardinalpflichten). 

 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 

beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 

Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Ver-

tragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-

gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 

voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Ver-

halten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) 

außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten so-

wie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 

 Soweit eine Partei nicht unbeschränkt haftet, verjäh-

ren die in Ziffern 9.3 und 9.4 genannten Schadensersatzan-

sprüche – soweit sie nicht auf eine Haftung wegen Vorsatzes 

zurückgehen – in einem Jahr vom Beginn der gesetzlichen Ver-

jährung gemäß §§ 199 bis 201 BGB an. 

 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 

bleiben unberührt. 

10. Beginn und Ende der Übergangsversorgung  

 Die Übergangsversorgung beginnt mit der bilanziellen 

Zuordnung der Entnahmestelle des Kunden durch den Netzbe-

treiber zu dem vom Übergangsversorger benannten Bilanzkreis.  

 Die Übergangsversorgung endet, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag vo-

rausgeht, zu dem die Erdgaslieferung der Entnahmestelle des 

Kunden auf Grundlage eines neuen Liefervertrags zwischen dem 

Kunden und dem Übergangsversorger oder dem Kunden und 

einem dritten Lieferanten beginnt, spätestens jedoch drei Mo-

nate nach Beginn der Übergangsversorgung (Höchstdauer). Zif-

fer 1.3 bleibt unberührt. 

11. Fristlose Beendigung der Übergangsversor-

gung 

 Der Übergangsversorger ist berechtigt, die Über-

gangsversorgung aus wichtigem Grund fristlos zu beenden, ins-

besondere wenn der Kunde eine fällige Forderung nicht inner-

halb von zwei Werktagen begleicht.  

 Der Übergangsversorger wird den Kunden über den 

Zeitpunkt der Beendigung der Übergangsversorgung unverzüg-

lich informieren. Im Fall einer Beendigung der Übergangsver-

sorgung ist der Netzbetreiber berechtigt, die Versorgung des 

Kunden unverzüglich zu unterbrechen („Sperrung“). 

 Der Übergangsversorger ist berechtigt, den bis zur 

Unterbrechung durch den Netzbetreiber angefallenen und dem 

Übergangsversorger vom Netzbetreiber bilanziell zugeordneten 

Energieverbrauch des Kunden, nach Maßgabe dieser Allgemei-

nen Bedingungen und entsprechend der Anlage Allgemeine 

Preise abzurechnen.  

12. Bilanzielle Energiemengenzuordnung nach 

Ende der Übergangsversorgung 

 Der Kunde ist verpflichtet, zum Ablauf der in Zif-

fer 10.2 bestimmten Höchstdauer der Übergangsversorgung ei-

nen Liefervertrag abzuschließen, damit die nach Beendigung der 

Übergangsversorgung entnommenen Energiemengen auf ver-

traglicher Grundlage einem Bilanzkreis zugeordnet werden kön-

nen.  

 Sofern der Übergangsversorger und der Kunde keinen 

Liefervertrag nach Ziffer 12.1 geschlossen haben und dennoch 

eine Zuordnung der Energiemengen zum Bilanzkreis des Über-

gangsversorgers erfolgt, gelten diese Allgemeinen Bedingungen 

und die Allgemeinen Preise der Übergangsversorgung für die 

dem Übergangsversorger nach Ablauf der Höchstdauer bilanziell 

zugeordneten Energiemengen entsprechend. Ein Anspruch des 

Kunden auf Belieferung besteht nicht.  

 Ziffer 12.1 und 12.2 gelten entsprechend für den Fall, 

dass der Übergangsversorger die übergangsweise Belieferung 
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des Kunden aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gegen-

über dem Netzbetreiber ablehnt (vgl. Ziffer 1.2) oder der Über-

gangsversorger die Übergangsversorgung fristlos beendet (vgl. 

Ziffer 11) und die vom Kunden entnommenen Energiemengen 

dennoch dem Bilanzkreis des Übergangsversorgers zugeordnet 

werden. 

13. Erfüllung von Informationspflichten nach der 

Datenschutz-Grundverordnung 

Kunde und Übergangsversorger verpflichten sich, die der je-

weils anderen Vertragspartei nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-

GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen 

Mitarbeitenden, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (be-

troffene Personen) zu erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragser-

füllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Er-

füllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrung be-

rechtigter Interessen 

 personenbezogene Daten betroffener Personen von 

einer Vertragspartei an die jeweils andere Vertragspartei wei-

tergeben werden und/oder 

 betroffene Personen auf Veranlassung der einen Ver-

tragspartei die jeweils andere Vertragspartei kontaktieren. 

Hierfür verwendet die Vertragspartei, die die personenbezoge-

nen Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die Kontakt-

aufnahme erfolgt, das ihr von der anderen Vertragspartei zur 

Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Information zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Übergangsversor-

gers werden dem Kunden zur Verfügung gestellt. Die Parteien 

sind nicht verpflichtet, das von der anderen Vertragspartei zur 

Verfügung gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an 

die betroffenen Personen zu prüfen. Sie sind weiterhin nicht be-

rechtigt, das von der anderen Vertragspartei zur Verfügung ge-

stellte Informationsblatt ohne vorherige Zustimmung zu än-

dern. Es obliegt ausschließlich der zur Information verpflichte-

ten Vertragspartei, der anderen Vertragspartei ein den jeweils 

geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechendes Informa-

tionsblatt zur Verfügung zu stellen und dieses bei Bedarf auch 

während der Vertragslaufzeit zu aktualisieren. 

14. Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, ju-

ristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-recht-

liche Sondervermögen ist ausschließlich Triberg. Das Gleiche 

gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im In-

land hat. 

15. Allgemeine Informationen 

 Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energie-

nutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Ener-

gieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, An-

bieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaß-

nahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der 

sog. Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter 

www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 

Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend in-

formieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ener-

gie-effizienz-experten.de. 

 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -

entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhält-

lich. 

 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgelt-

lich. Nach dem Wechsel ist der Übergangsversorger verpflichtet, 

dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des 

vergleichbaren Zeitraums mitzuteilen. Soweit der Über-

gangsversorger aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den 

Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch 

anzugeben. 

 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere 

gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der 

Kunde unter Tel.-Nr. 07722-918-100 oder im Internet unter 

www.egt.de. 
 

 

Anlage: 

Anlage Allgemeine Preise 
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Anlage Allgemeine Preise 
 

 Übersicht über die Zusammensetzung des Entgelts (Stand: 5. Februar 2026) 

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den in der nachfolgenden Übersicht dargestellten Preisbestandteilen zusam-

men, die unter Ziffern 2.1 bis 2.5 erläutert werden. Falls bei Beginn der Übergangsversorgung die für die Dauer der Übergangsver-

sorgung maßgebliche Höhe der Preisbestandteile nach Ziffer 1.3 bis 1.10 noch nicht bekannt ist, werden diese in der zu Beginn 

der Übergangsversorgung geltenden Höhe angegeben. Vom Kunden geschuldet werden sie in der jeweils zum Lieferzeitpunkt 

geltenden Höhe. Bestand zum Zeitpunkt des Beginns der Übergangsversorgung bereits ein Netznutzungsvertrag zwischen Kunden 

und Netzbetreiber, zahlt der Kunde die Preisbestandteile nach Ziffer 1.3 bis 1.6 direkt an den Netzbetreiber. 

1.1 Energiekosten 

Beschaffungskosten ermitteln sich nach Ziffer 2.1 

Beschaffungsnebenkosten 2,050 ct/kWh 

Aufschlag auf die Beschaffungskosten und die Be-
schaffungsnebenkosten ermitteln sich nach Ziffer 2.1 

1.2 Grundpreis 100,00 €/Monat 

1.3 Netzentgelte  

Netzentgelte für Entnahmestellen mit registrierende Leistungsmessung 

Netzentgeltformel für Arbeit: 
𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑊𝑊) =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑂𝑂𝑂𝑂

1 + � 𝑊𝑊
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴

�
𝐶𝐶 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 Abkürzung Beschreibung Ausprägung 

 W Individuelle Jahresarbeit  

 HWA Halbwert Arbeit 6.811.004 kWh/Jahr 

 C Exponent Arbeit 0,9000 

 AEOV Spez. A-Kosten Ortsverteilnetz 0,2974 ct/kWh 

 AEOT Spez. A-Kosten Ortstransportnetz 0,3437 ct/kWh 

  

Netzentgeltformel für Leistung: 
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑃𝑃) =

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂

1 + � 𝑃𝑃
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐿𝐿

�
𝐷𝐷 + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂 

 Abkürzung Beschreibung Ausprägung 

 P Individuelle Jahresleistung  

 HWL Halbwert Leistung 3.200 kWh/h/Jahr 

 D Exponent Leistung 0,9089 

 LEOV Spez. L-Kosten Ortsverteilnetz 12,6912 €/kWh/h 

 LEOT Spez. L-Kosten Ortstransportnetz 15,1863 €/kWh/h 
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1.4 Entgelt für Messstellenbetrieb   

 Zähler Entgelt €/Jahr 

 G4 20,05 

 G6 22,84 

 G10 37,42 

 G16 40,85 

 G25 68,93 

 G40 132,78 

 G65 341,47 

 G100 392,17 

 G160 519,37 

 G250 557,74 

1.5 Entgelt für Messung  

Mit Leistungsmessung 321,30 €/Jahr 

1.6 Konzessionsabgabe 0,03 ct/kWh 

1.7 SLP / RLM-Bilanzierungsumlage 0,000 ct/kWh 

1.8 Energiesteuer 0,550 ct/kWh 

1.9 CO2-Preis gemäß Ziffer 2.5 1,179 ct/kWh 

1.10 Umsatzsteuer  

Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um Nettopreise, die vom 

Kunden zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe zu zahlen sind. 

Zurzeit 19 % 
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 Entgelt  

2.1 Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang nach Zif-

fer 3.1 der Allgemeinen Bedingungen für die Marktlokation die Beschaf-

fungskosten und die Beschaffungsnebenkosten in der jeweils in Zif-

fer 1.1 angegebenen Höhe sowie einen Aufschlag auf die Beschaffungs-

kosten und die Beschaffungsnebenkosten in Höhe von 10 %.  

Die Beschaffungskosten bilden sich für jeden Tag neu und ergeben sich 

aus dem maßgebenden Spotmarktpreis für Lieferungen an diesem Tag. 

Der maßgebende Spotmarktpreis entspricht einem für den jeweiligen 

Lieferzeitpunkt im Rahmen des Day-Ahead and Weekend - Handels ge-

handelten Tagespreis für Erdgas des Marktgebietes THE am Spotmarkt 

der EEX. Zur Ermittlung der Beschaffungskosten wird der kundenindi-

viduelle Lastgang herangezogen.  

Die Spotmarkt-Tagespreise können unter https://www.eex.com im In-

ternet nachvollzogen werden. 

Der Aufschlag auf die Beschaffungskosten und die Beschaffungsneben-

kosten bildet sich ebenfalls für jeden Tag neu und beträgt 10 % der 

sich für jeden Tag ändernden Beschaffungskosten und der Beschaf-

fungsnebenkosten in der in Ziffer 1.1 angegebenen Höhe. 

2.2 Zusätzlich zahlt der Kunde den in Ziffer 1.2 für die Marktlo-

kation angegebenen Grundpreis.  

2.3 Zusätzlich zahlt der Kunde die für den tatsächlichen Liefer-

umfang nach Ziffer 3.1 der Allgemeinen Bedingungen anfallenden Kos-

ten für Netz- und Messentgelte, sowie die weiteren nachfolgend aufge-

führten staatlich veranlasste Preisbestandteile, soweit der Kunde nicht 

selber Netznutzer ist und zu Beginn der Übergangsversorgung ein 

Netznutzungsvertrag mit dem Netzbetreiber bestand. 

Der Kunde zahlt die Preisbestandteile in der jeweils geltenden und dem 

Übergangsversorger vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Höhe. 

Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume 

– gegebenenfalls nach Beendigung der Übergangsversorgung oder der 

Belieferung der Marktlokation durch den Übergangsversorger – nach-

gefordert oder zurückgezahlt werden müssen. Der Kunde wird über 

Änderungen während der Vertragslaufzeit spätestens mit der nächsten 

Rechnung informiert. 

Im Einzelnen: 

a) Die vom Übergangsversorger an den Netzbetreiber 

für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführen-

den Netzentgelte.  

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines 

Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regu-

lierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der 

ARegV, der GasNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG 

festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres ge-

mäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetrei-

ber veröffentlicht die jeweils geltende Höhe der Netzentgelte 

auf seiner Internetseite. 

Bei RLM-Marktlokationen ist abrechnungsrelevante Leistung 

die im Kalenderjahr auftretende Jahreshöchstleistung. Vom 

Netzbetreiber wird dabei jeweils monatlich die bis zum Ende 

des Vormonats gemessene Jahreshöchstleistung gegenüber 

dem Übergangsversorger (als Transportkunde) abgerechnet. 

Sofern im betreffenden Abrechnungsmonat eine höhere als die 

bisherige Jahreshöchstleistung auftritt, erfolgt auch eine Nach-

berechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und 

der neuen Jahreshöchstleistung rückwirkend für die vorausge-

gangenen Monate bis zum Beginn des laufenden Kalenderjah-

res. Bei einem unterjährigen Lieferantenwechsel kann je nach 

Abrechnungsverfahren des Netzbetreibers (niedergelegt im 

Lieferantenrahmenvertrag nebst Ergänzenden Bedingungen 

des Netzbetreibers) die Nachberechnung gegenüber dem 

Übergangsversorger auch für die Monate des Kalenderjahres 

erfolgen, in denen noch keine Belieferung nach diesem Vertrag 

erfolgt ist. 

aa) Änderungen der Netzentgelte werden gegen-

über dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, 

in dem sie gegenüber dem Übergangsversor-

ger wirksam werden. 

bb) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte 

maßgebliche, von der Regulierungsbehörde 

festgesetzte Erlösobergrenze Rechtsmittel ein-

gelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch 

den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen 

den Vertragsparteien dieses Vertrags das vom 

Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. 

bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze 

gebildete und rückwirkend angewendete Netz-

entgelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies 

kann dazu führen, dass Entgelte für vorange-

gangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Be-

endigung des Vertrags oder der Belieferung 

der jeweiligen Marktlokation durch den Über-

gangsversorger – nachgefordert oder zurück-

gezahlt werden müssen. 

cc) Ziffer 2.3 lit a) bb) gilt entsprechend bei 

Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlös-

obergrenze des dem Netz des Netzbetreibers 

vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine 

rückwirkende Änderung der Entgelte des vor-

gelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. 

dd) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorste-

henden Ziffern 2.3 lit. a) bb) bis cc) werden 

jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum 

maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB 

verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszins-

satz negativ ist. 

ee) Verfügt der Kunde über mehrere Entnahme-

stellen im Verteilnetzgebiet des zuständigen 

Netzbetreibers, bemisst sich der für den Leis-

tungspreis maßgebliche Leistungsmaximal-

wert nach der zeitgleich summierten Erdgas-

menge, welche der Kunde an den Marktlokati-

onen der jeweiligen Entnahmestelle abnimmt, 
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soweit und solange eine solche Summierung 

bei der Netznutzungsabrechnung im Verhältnis 

zwischen Netzbetreiber und Übergangsversor-

ger erfolgt. Erfolgt eine solche Summierung 

durch den Netzbetreiber nicht oder nicht mehr, 

wird der für den Leistungspreis maßgebliche 

Leistungsmaximalwert so ermittelt, wie er bei 

der Netznutzungsabrechnung durch den Netz-

betreiber ermittelt wird (also getrennt nach 

Entnahmestellen bzw. Marktlokationen). 

b) Die vom Übergangsversorger für belieferte Markt-

lokationen des Kunden an den Netzbetreiber abzuführenden 

Entgelte für den Messstellenbetrieb mit konventionellen Mess-

einrichtungen und Messsystemen. Für die Ermittlung der Höhe 

der Entgelte durch den Netzbetreiber gelten Ziffer 2.3 lit. a) 

Sätze 2 und 3 entsprechend. 

aa) Die Regelungen in Ziffer 2.3 lit. a) aa) bis dd) 

finden entsprechend Anwendung. 

bb) Der Übergangsversorger berechnet die vom 

Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von 

monatlichen Abschlägen bzw. tagesscharf. 

c) Die vom Übergangsversorger an den Netzbetreiber 

aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen 

zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzes-

sionsabgabe. 

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. 

dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber für die 

Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrs-

wege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der 

unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemein-

degebiet mit Energie dienen, erhoben. Die Höhe der Konzessi-

onsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netz-

betreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffen-

den Landkreis nach Maßgabe von § 2 KAV vereinbarten Kon-

zessionsabgabensatz. 

d) Die vom Übergangsversorger (an den Bilanzkreis-

verantwortlichen und von diesem) an den Marktgebietsverant-

wortlichen THE für die Belieferung des Kunden gem. § 29 

Satz 2 GasNZV abzuführende Bilanzierungsumlage. 

Mit der Bilanzierungsumlage wird unter anderem die Beschaf-

fung von Regelenergie durch den Marktgebietsverantwortli-

chen finanziert, die erforderlich ist, um die Systemstabilität im 

Netz aufrecht zu erhalten. Die Bilanzierungsumlage wird vom 

Marktgebietsverantwortlichen jährlich zum 01.10. angepasst 

und sechs Wochen vor Beginn des jeweiligen Geltungszeit-

raums auf der Internetseite des Marktgebietsverantwortlichen 

(derzeit www.tradinghub.eu) in der Einheit Euro/MWh veröf-

fentlicht. 

2.4 Die Energiesteuer  

Der Kunde versichert dem Übergangsversorger, Letztverbraucher 

i. S. d. EnergieStG zu sein und das Gas zu den Zwecken nach § 2 

Abs. 3 EnergieStG (Verheizen bzw. Verwendung in begünstigten Anla-

gen nach § 3 EnergieStG) zu verwenden. Er schuldet dem Über-

gangsversorger dann grundsätzlich den ermäßigten Steuersatz nach 

§ 2 Abs. 3 EnergieStG. 

Sofern der Kunde geltend macht, dass er von der Energiesteuer befrei-

tes Erdgas beziehen darf, wird er dies dem Übergangsversorger spä-

testens drei Werktage nach Erhalt des Begrüßungsschreibens durch 

Vorlage eines Nachweises seiner Lieferer-Anmeldung nach § 78 Abs. 4 

EnergieStV bzw. seiner Erlaubnis nach § 84 Abs. 1 EnergieStV nach-

weisen. Der Kunde schuldet (bei Vorliegen der Voraussetzungen) ab 

Zugang des Nachweises beim Übergangsversorger die Energiesteuer 

nicht mehr. Der Übergangsversorger ist nicht verpflichtet, die energie-

steuerrechtliche Situation des Kunden zu prüfen oder in Erfahrung zu 

bringen.  

Einen späteren Wegfall der Voraussetzungen für eine Befreiung teilt 

der Kunde unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls erhöht sich 

das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Energiesteuer in der bei 

Belieferung jeweils geltenden Höhe.  

Versichert der Kunde dem Übergangsversorger, selbst Lieferer i. S. d. 

§ 38 Abs. 2 EnergieStG zu sein und ungeachtet der Ausnahmen nach 

§ 38 Abs. 4 und 4a EnergieStG Erdgas zum Selbstverbrauch steuerfrei 

beziehen zu wollen, gilt Folgendes: Der Kunde wird dem Übergangsver-

sorger spätestens bei Vertragsschluss eine Kopie seines Nachweises 

über die Lieferer-Anmeldung gemäß § 38 Abs. 3 EnergieStG bzw. § 78 

Abs. 4 EnergieStV vorlegen. Er wird dem Übergangsversorger einen 

Wegfall seines Liefererstatus, z. B. durch einen Widerruf, unverzüglich 

anzeigen. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls des Liefererstatus erhöht sich 

das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Energiesteuer in der je-

weils geltenden Höhe. 

2.5 Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang nach Zif-

fer 3.1 des Vertrags zusätzlich einen Preis für den Erwerb von Emissi-

onszertifikaten durch den Übergangsversorger (derzeit nach dem 

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)) in ct/kWh („CO2-Preis“) in 

der in Ziffer 1.9 angegebenen Höhe. 

2.6 Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende 

Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung 

negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Ent-

gelt in entsprechender Höhe. 

2.7 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.1 

bis 2.5 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzei-

tige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus Ziffer 1.10.  
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	3.2. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Sofern eine Zählerfernauslesung erfolgt bzw. vom Messstellenbetreiber oder Überg...

	4. Mitwirkungspflicht des Kunden
	Der Kunde ist verpflichtet, die Angaben in dem Begrüßungsschreiben unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und den Übergangsversorger auf Fehler bzw. Ungenauigkeiten hinzuweisen.

	5. Informationspflichten
	5.1. Für Prognosezwecke stellt der Kunde dem Übergangsversorger Daten nach den Ziffern 5.2 und 5.3 zur Verfügung, deren Richtigkeit der Kunde versichert.
	5.2. Unverzüglich mit Beginn der Übergangsversorgung, spätestens jedoch zwei Werktage nach Erhalt des Begrüßungsschreibens stellt der Kunde dem Übergangsversorger die folgenden Daten zur Verfügung:
	5.2.1. Informationen über den Zeitpunkt einer möglichen Anschlussbelieferung nach Ende der oder als Ersatz zur Übergangsversorgung bzw. den Stand diesbezüglicher Vertragsverhandlungen.
	5.2.2. Informationen über die Eröffnung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens gegen das gesamte Vermögen oder eines wesentlichen Teils des Vermögens des Kunden.
	5.2.3. Informationen über Fahrplanlieferungen, die der Kunde während der Dauer der Übergangsversorgung nach Ziffer 10 planmäßig von einem dritten Lieferanten bezieht.
	5.2.4. Informationen über den Einsatz der an den Kunden gelieferten Mengen in einer dem europäischen Emissionshandel für Anlagen, Luft- und Seeverkehr (EU-ETS 1) gemäß TEHG unterliegenden Anlage.
	5.2.5. Die Information, dass der Kunde ausschließt, die gelieferten Brennstoffe in Heizungsanlagen oder Warmwasserversorgungsanlagen in Gebäuden zu nutzen.

	5.3. Während der Übergangsversorgung stellt der Kunde dem Übergangsversorger zum Zweck der Spezifizierung der Prognose folgende Daten mit den jeweils benannten Vorlauffristen zur Verfügung:
	5.3.1. Unverzüglich Informationen über den voraussichtlichen Zeitpunkt einer möglichen Anschlussbelieferung nach oder als Ersatz der Übergangsversorgung.
	5.3.2. Mit einer Vorlauffrist von zwei Werktagen regionale und betriebliche Besonderheiten (z. B. Sonderschichten, Betriebsferien, (Teil-)Produktionseinstellungen, regionale Feiertage, lokale Ereignisse etc.), sofern diese Auswirkungen auf den Bedarf ...
	5.3.3. Mit einer Vorlauffrist von zwei Werktagen geplante Änderungen in seinem Abnahme- und Laststeuerungsverhalten sowie sonstige bevorstehende wesentliche Änderungen seines Bedarfs einschließlich seiner Abnahmestruktur. Dies gilt insbesondere für de...


	6. Vorauszahlung
	6.1. Der Kunde leistet eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe. Die monatliche Vorauszahlung wird am ersten Werktag des Liefermonats fällig. Der Übergangsversorger teilt dem Kunden die Höhe der Vorauszahlung spätestens drei Werktage vor Fäl...
	6.2. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden wird vom Übergangsversorger für jeden Vorauszahlungszeitraum nach billigem Ermessen festgelegt, sie orientiert sich an dem voraussichtlich vom Kunden für den Lieferzeitraum zu zahlenden Entgelt. Dabei berücks...
	6.3. Die Vorauszahlung wird mit der Abrechnung für den Zeitraum, für den die Vorauszahlung erhoben wurde, verrechnet. Der Übergangsversorger wird dem Kunden Nachforderungen in Rechnung stellen und etwaige Überschüsse auskehren.

	7. Rechnungsstellung
	7.1. Der Übergangsversorger rechnet monatlich bis zum dritten Werktag der auf einen Liefermonat folgenden Kalenderwoche die Entgelte nach diesem Vertrag für die in dem Liefermonat gelieferte Energie ab.
	7.2. Soweit dem Übergangsversorger die erforderlichen Daten nicht so rechtzeitig vorliegen, dass er eine Abrechnung nach Ziffer 7.1 sicherstellen kann, stellt der Übergangsversorger dem Kunden eine Rechnung auf der Grundlage vorläufiger Werte. Soweit ...
	7.3. Erhält der Übergangsversorger nach der Rechnungstellung für die Dauer der übergangsweisen Belieferung des Kunden vom Messstellenbetreiber bzw. Netzbetreiber nachträglich korrigierte, für die Ermittlung des tatsächlichen Lieferumfangs nach Ziffer ...

	8. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	8.1. Sämtliche Rechnungsbeträge, Abschläge und Vorauszahlungen werden zu dem vom Übergangsversorger angegebenen Zeitpunkt, fällig und sind ohne Skontoabzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Überweisung zu zahlen. Maßgeblich für die Rechtz...
	8.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Übergangsversorger angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen; fordert der Übergangsversorger erneut zur Zahlung auf oder lässt der Übergangsversorger den Betrag durch ein...
	8.3. Einwände wegen offensichtlicher Fehler einer Rechnung können nur binnen 30 Tagen nach Zugang der Rechnung schriftlich geltend gemacht werden. Einwände gegen Rechnungen, die der Kunde ohne sein Verschulden nicht früher erkennen konnte, sind innerh...
	8.4. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech...
	8.5. Gegen Forderungen des Übergangsversorgers kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Forderungen des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder man...
	8.6. Der Kunde informiert den Übergangsversorger vorab in Textform, sofern Dritte für ihn leisten. Der Übergangsversorger ist berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen.

	9. Haftung / Verjährung
	9.1. Der Übergangsversorger haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe der folgenden Ziffern.
	9.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.3.1. Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
	9.3.2. der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Parteien regelmäßig vertrauen dürfen (sog. ...

	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Soweit eine Partei nicht unbeschränkt haftet, verjähren die in Ziffern 9.3 und 9.4 genannten Schadensersatzansprüche – soweit sie nicht auf eine Haftung wegen Vorsatzes zurückgehen – in einem Jahr vom Beginn der gesetzlichen Verjährung gemäß §§ 1...
	9.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Beginn und Ende der Übergangsversorgung
	10.1. Die Übergangsversorgung beginnt mit der bilanziellen Zuordnung der Entnahmestelle des Kunden durch den Netzbetreiber zu dem vom Übergangsversorger benannten Bilanzkreis.
	10.2. Die Übergangsversorgung endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit dem Ablauf des Tages, der dem Tag vorausgeht, zu dem die Erdgaslieferung der Entnahmestelle des Kunden auf Grundlage eines neuen Liefervertrags zwischen dem Kunden und dem Ü...

	11. Fristlose Beendigung der Übergangsversorgung
	11.1. Der Übergangsversorger ist berechtigt, die Übergangsversorgung aus wichtigem Grund fristlos zu beenden, insbesondere wenn der Kunde eine fällige Forderung nicht innerhalb von zwei Werktagen begleicht.
	11.2. Der Übergangsversorger wird den Kunden über den Zeitpunkt der Beendigung der Übergangsversorgung unverzüglich informieren. Im Fall einer Beendigung der Übergangsversorgung ist der Netzbetreiber berechtigt, die Versorgung des Kunden unverzüglich ...
	11.3. Der Übergangsversorger ist berechtigt, den bis zur Unterbrechung durch den Netzbetreiber angefallenen und dem Übergangsversorger vom Netzbetreiber bilanziell zugeordneten Energieverbrauch des Kunden, nach Maßgabe dieser Allgemeinen Bedingungen u...

	12. Bilanzielle Energiemengenzuordnung nach Ende der Übergangsversorgung
	12.1. Der Kunde ist verpflichtet, zum Ablauf der in Ziffer 10.2 bestimmten Höchstdauer der Übergangsversorgung einen Liefervertrag abzuschließen, damit die nach Beendigung der Übergangsversorgung entnommenen Energiemengen auf vertraglicher Grundlage e...
	12.2. Sofern der Übergangsversorger und der Kunde keinen Liefervertrag nach Ziffer 12.1 geschlossen haben und dennoch eine Zuordnung der Energiemengen zum Bilanzkreis des Übergangsversorgers erfolgt, gelten diese Allgemeinen Bedingungen und die Allgem...
	12.3. Ziffer 12.1 und 12.2 gelten entsprechend für den Fall, dass der Übergangsversorger die übergangsweise Belieferung des Kunden aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit gegenüber dem Netzbetreiber ablehnt (vgl. Ziffer 1.2) oder der Übergangsversorg...

	13. Erfüllung von Informationspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung
	Kunde und Übergangsversorger verpflichten sich, die der jeweils anderen Vertragspartei nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Perso...
	 personenbezogene Daten betroffener Personen von einer Vertragspartei an die jeweils andere Vertragspartei weitergeben werden und/oder
	 betroffene Personen auf Veranlassung der einen Vertragspartei die jeweils andere Vertragspartei kontaktieren.

	Hierfür verwendet die Vertragspartei, die die personenbezogenen Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die Kontaktaufnahme erfolgt, das ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Information zur Verarbeitu...

	14. Gerichtsstand
	Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Triberg. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland ...

	15. Allgemeine Informationen
	15.1. Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgefüh...
	15.2. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich.
	15.3. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Übergangsversorger verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Zeitraums mitzuteilen. Soweit der Übergangsversorger au...
	15.4. Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 07722-918-100 oder im Internet unter www.egt.de.
	1. Übersicht über die Zusammensetzung des Entgelts (Stand: 5. Februar 2026)
	2. Entgelt
	2.1 Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang nach Ziffer 3.1 der Allgemeinen Bedingungen für die Marktlokation die Beschaffungskosten und die Beschaffungsnebenkosten in der jeweils in Ziffer 1.1 angegebenen Höhe sowie einen Aufschlag auf die...
	Die Beschaffungskosten bilden sich für jeden Tag neu und ergeben sich aus dem maßgebenden Spotmarktpreis für Lieferungen an diesem Tag.
	Der maßgebende Spotmarktpreis entspricht einem für den jeweiligen Lieferzeitpunkt im Rahmen des Day-Ahead and Weekend - Handels gehandelten Tagespreis für Erdgas des Marktgebietes THE am Spotmarkt der EEX. Zur Ermittlung der Beschaffungskosten wird de...
	Die Spotmarkt-Tagespreise können unter https://www.eex.com im Internet nachvollzogen werden.
	Der Aufschlag auf die Beschaffungskosten und die Beschaffungsnebenkosten bildet sich ebenfalls für jeden Tag neu und beträgt 10 % der sich für jeden Tag ändernden Beschaffungskosten und der Beschaffungsnebenkosten in der in Ziffer 1.1 angegebenen Höhe.

	2.2 Zusätzlich zahlt der Kunde den in Ziffer 1.2 für die Marktlokation angegebenen Grundpreis.
	2.3 Zusätzlich zahlt der Kunde die für den tatsächlichen Lieferumfang nach Ziffer 3.1 der Allgemeinen Bedingungen anfallenden Kosten für Netz- und Messentgelte, sowie die weiteren nachfolgend aufgeführten staatlich veranlasste Preisbestandteile, sowei...
	Der Kunde zahlt die Preisbestandteile in der jeweils geltenden und dem Übergangsversorger vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Höhe. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung der Übergangsve...
	Im Einzelnen:
	a) Die vom Übergangsversorger an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte.
	aa) Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Übergangsversorger wirksam werden.
	bb) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Vertragsparteien die...
	cc) Ziffer 2.3 lit a) bb) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlösobergrenze des dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers z...
	dd) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 2.3 lit. a) bb) bis cc) werden jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist.
	ee) Verfügt der Kunde über mehrere Entnahmestellen im Verteilnetzgebiet des zuständigen Netzbetreibers, bemisst sich der für den Leistungspreis maßgebliche Leistungsmaximalwert nach der zeitgleich summierten Erdgasmenge, welche der Kunde an den Marktl...

	b) Die vom Übergangsversorger für belieferte Marktlokationen des Kunden an den Netzbetreiber abzuführenden Entgelte für den Messstellenbetrieb mit konventionellen Messeinrichtungen und Messsystemen. Für die Ermittlung der Höhe der Entgelte durch den N...
	aa) Die Regelungen in Ziffer 2.3 lit. a) aa) bis dd) finden entsprechend Anwendung.
	bb) Der Übergangsversorger berechnet die vom Kunden zu zahlenden Entgelte im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. tagesscharf.

	c) Die vom Übergangsversorger an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe.
	d) Die vom Übergangsversorger (an den Bilanzkreisverantwortlichen und von diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen THE für die Belieferung des Kunden gem. § 29 Satz 2 GasNZV abzuführende Bilanzierungsumlage.
	Mit der Bilanzierungsumlage wird unter anderem die Beschaffung von Regelenergie durch den Marktgebietsverantwortlichen finanziert, die erforderlich ist, um die Systemstabilität im Netz aufrecht zu erhalten. Die Bilanzierungsumlage wird vom Marktgebiet...

	2.4 Die Energiesteuer
	Der Kunde versichert dem Übergangsversorger, Letztverbraucher i. S. d. EnergieStG zu sein und das Gas zu den Zwecken nach § 2 Abs. 3 EnergieStG (Verheizen bzw. Verwendung in begünstigten Anlagen nach § 3 EnergieStG) zu verwenden. Er schuldet dem Überg...
	Sofern der Kunde geltend macht, dass er von der Energiesteuer befreites Erdgas beziehen darf, wird er dies dem Übergangsversorger spätestens drei Werktage nach Erhalt des Begrüßungsschreibens durch Vorlage eines Nachweises seiner Lieferer-Anmeldung na...
	Einen späteren Wegfall der Voraussetzungen für eine Befreiung teilt der Kunde unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Energiesteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe.
	Versichert der Kunde dem Übergangsversorger, selbst Lieferer i. S. d. § 38 Abs. 2 EnergieStG zu sein und ungeachtet der Ausnahmen nach § 38 Abs. 4 und 4a EnergieStG Erdgas zum Selbstverbrauch steuerfrei beziehen zu wollen, gilt Folgendes: Der Kunde wi...

	2.5 Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang nach Ziffer 3.1 des Vertrags zusätzlich einen Preis für den Erwerb von Emissionszertifikaten durch den Übergangsversorger (derzeit nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)) in ct/kWh („CO2...
	2.6 Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	2.7 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.1 bis 2.5 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus Ziffer 1.10.



	1.1 Energiekosten
	2,050 ct/kWh
	Beschaffungsnebenkosten
	100,00 €/Monat
	1.2 Grundpreis
	1.3 Netzentgelte 
	1.4 Entgelt für Messstellenbetrieb 
	1.5 Entgelt für Messung
	1.6 Konzessionsabgabe
	1.7 SLP / RLM-Bilanzierungsumlage
	1.8 Energiesteuer
	1.9 CO2-Preis gemäß Ziffer 2.5
	1.10 Umsatzsteuer Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um Nettopreise, die vom Kunden zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe zu zahlen sind.

